
voraussichtl. Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 11.946.511

geplanter Jahresfehlbetrag 2007
2)

-5.277.856

voraussichtl. Ausgleichsrücklage zum 31.12.2007 6.668.655

geplanter Jahresfehlbetrag 2008
2)

-482.100

voraussichtl. Ausgleichsrücklage zum 31.12.2008 6.186.555

geplanter Jahresfehlbetrag 2009 -3.746.000

voraussichtl. Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 2.440.555

geplanter Jahresfehlbetrag 2010 -2.480.800

voraussichtl. Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 0

geplanter Jahresfehlbetrag 2011 -1.462.050

voraussichtl. Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 0

geplanter Jahresüberschuss 2012 -709.450

voraussichtl. Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 0

Übersicht über die Entwicklung der

Ausgleichsrücklage
1)

1) Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Absatz 2 Nr. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung eine Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn nach § 78 Absatz 2 Nr. 2 der

Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung eine Festsetzung zur Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage erfolgt. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vom Rat festgestellt ist und insoweit das

Eigenkapital noch nicht endgültig feststeht, wurde die Entwicklung der Ausgleichsrücklage dargestellt.

2) Die Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor. Voraussichtlich kann im Haushaltsjahr 2008 aufgrund

maßgeblicher Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen nicht nur das geplante Defizit vermieden,

sondern die Ausgleichsrücklage auch in nicht unerheblichem Maße wieder aufgefüllt werden.


